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n3 BI der BeilageI} ,zu' d~:n !Otenog~'aphi!;chen ProlokoUfUIl A!-5 r~ati()na1rate~ 
XI. Cfesetzgebung:q;eriode 

der Abgeordneten,KABESCH 
und GenOssen 

, , 

No,-/34/-7 

an den Her,rn Bundesminister für Inneres 
, betreffend die Tätigkeit der lViener Rathauswache 

Am 13.Juni 1969 hat der Wiener Bürgermeister einen freige-
wählten Handatar durch die sogenannte "'liener Rathauswache 
mi t Brachialgev,ral t aus dem Sitzungs saal des vliener Gemeinde

rates entfernen lass~n. Dadurch wurde die Öffentlichkeit wieder 
einmal auf die Existenz eines bevmffneten 1tlachkörpers aufmerk

sam, der im Wi~ner Rathaus tätig ist. Die verfassungsrecht
lichen Grundlagen für die Existenz des erwähnten bevmffneten 
Wachkörpers sind naeh Ansicht der Anfragesteller überaus zweifel
haft. Im § 5 des Art. 11 des VÜG. 1929 sind Vlachkörper im Sinne 

'der bundesgesetzlichen Bestimraungen (Art.lo Abs. (1) z.14 und 
Art. 102 Abs. (5) genau definiert. Durch diese Verfassungsbe
stimmung ist die Existenz der vJiener Rathaus'i'Tache zw:eifellos 
nicht gedeckt. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 
Bundesminister für Inneres die 

A n fra g e: 

1. Wurde im Bundesministerium für Inneres bereits einmal über
prüft, \1elche rechtlichen Grundlagen für die sogenannte Rat

hauswache in \-lien bestehen? 
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2 o\'lennj a. ~ ~·felches ErgebnishattG diese Überprüfung?· 

3: Ist eHe Existeriz der bev.Jaffneten. Rathausi'Jache in.'ihrer gegen..., 

wärtigen Form mit der Bundesverfassung in Einklang zu bril1gen'? 

In formeller Hinsicht wird beantragt, dem Erstanf~ageBteller 
gen~äß 73 (3) der Geschäftsordnung Gelegenh~i tzur mUndlichen 

B·egründung der AnfraGe zu ceben und hierauf etne Debatte über 
.dem. (1e.r:um::;tcmd abzm·dck2ln. 
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